
Um die Folgen hoher Energiepreise direkt zu dämpfen, wurde in 2022  allen Gas- und Fern-
wärmekund*innen der Dezemberabschlag erlassen – bezeichnet als „Dezember-Soforthilfe“.  
Vermietende müssen den Erstattungsbetrag im Rahmen der Heizkostenabrechnungen  
ausweisen. Dabei hilft Techem mit diesem Leitfaden. 

Ende 2022 wurde allen Gas- und Fernwärmekund*innen der Dezemberabschlag erlassen, um die Folgen der hohen Energiepreise 
unmittelbar zu dämpfen, bezeichnet als „Dezember-Soforthilfe“. Umgesetzt werden sollte sie dadurch, dass der Energieanbieter 
die Abschlagszahlung im Dezember nicht abbuchen oder zurücküberweisen sollte. Einen Teil der Energiekosten hat der Bund 
übernommen.

Die Dezember-Soforthilfe ist eine vorweggenommene Entlastung. Der eigentliche Erstattungsbetrag wird mit der Jahresab-
rechnung des Versorgers an die Gas- und Fernwärmekund*innen übermittelt. Errechnet wird er aus dem Septemberverbrauch, 
multipliziert mit dem Energietarif des Dezembers.

Im weiteren Dokument wird die „Dezember-Soforthilfe“ auch als „Erstattungsbetrag gemäß EWSG (Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setz)“ oder einfach „Erstattungsbetrag“ bezeichnet.

Der Gesetzgeber fordert, dass Vermietende den gesamten Erstattungsbetrag, um den die Energiekostenrechnung reduziert wurde, 
auf den Heizkostenabrechnungen ihrer Mietenden ausweisen. Vermietende können das selbst tun oder Techem beauftragen, den 
Erstattungsbetrag auf der Heizkostenabrechnung anzudrucken. Dafür müssen Sie uns den Erstattungsbetrag separat mitteilen. 

Nachfolgend beschreiben wir, wie der Entlastungsbetrag mitgeteilt werden muss für die Kanäle:

1   
Abrechnung Online/Kosten Online via Techem Kundenportal (digital)

2   
Datentausch Online/DXS via Techem Kundenportal (digital)

 

Außerdem erläutern wir:

3   
Darstellung auf der Abrechnung

4   
Beispielabrechnungen Versorger 

So weisen Sie die 
„Dezember-Soforthilfe“ korrekt aus. 

HILFE ZUR
SOFORTHILFE 

WAS IST DIE DEZEMBER-SOFORTHILFE? 

TECHEM LÖSUNGEN FÜR VERMIETENDE



In den Onlineformularen bezeichnet Techem die Dezember-Soforthilfe als „Erstattungsbetrag gemäß EWSG“ oder „Erstattungs-
betrag“. Die nötigen Informationen zum Erstattungsbetrag finden Sie in der Jahresabrechnung Ihres Versorgers.

             Hilfen und Erläuterungen dazu erhalten Sie im Kapitel 5 „Beispielabrechnungen Versorger“.

  Wir empfehlen, die Datentausch-Dateien (BK-Sätze) über die Applikation DXS Datentausch Online im Kundenportal zu übermit-
teln. Dort haben Sie die Möglichkeit, nach Übermittlung des BK-Satzes zu wählen, ob im Datensatz der Gesamtbetrag vor oder 
nach Erstattung enthalten ist. 

  Für die Datensatzübermittlung in DXS Datentausch Online wird neben der Empfehlung der ARGE (Kostenschlüssel 201) auch 
der Kostenschlüssel 228 akzeptiert (ARGE 3.X). Für ARGE 2.1 wird der Kostenschlüssel 10 oder 19 akzeptiert.

i

Hier tragen Sie den 
Erstattungs betrag ein.

Hier tragen Sie die  
Brennstoffkosten  

 ein mit der Auswahl, 
ob hierbei der  

Erstattungsbetrag  
bereits abgezogen 
wurde oder nicht.

EINGABE IN ABRECHNUNG ONLINE/KOSTEN ONLINE1

ÜBERMITTLUNG VIA DXS DATENTAUSCH ONLINE2

Abbildung 1: Darstellung in Abrechnung Online/Kosten Online (digitale Übermittlung im Techem Kundenportal)

Abbildung 2: DXS Online Upload BK-Satz



In der Übersicht wird der Status mit „Erstattungsbetrag fehlt“ gekennzeichnet und mit einer Einblendung der zusätzliche Text 
„Der Erstattungsbetrag nach § 5 Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz fehlt.“ angezeigt.

Durch Klicken der Schaltfläche „Erstattungsbetrag eintragen“gelangen Sie auf eine Übersichtsseite zur Eingabe der Erstattungs-
beträge auf Ebene der Liegenschaft. Hier können Sie den BK-Satz zur  Weiterverarbeitung freigeben. Auf dieser Maske können 
Sie wählen, ob Sie im BK-Satz den Gesamtbetrag vor oder nach Abzug des Erstattungsbetrags übermittelt haben. Techem stellt 
dementsprechend eine korrekte Weiterverarbeitung sicher.

Zu dieser Übersichtsseite gelangen Sie auch direkt über die Startseite von DXS Datentausch Online. Dort wurde ein Extrafeld für 
die Pflege der Erstattungsbeträge hinzugefügt.

Hinweise: 
Wenn Sie dies wünschen, kann der Datensatz auch ohne Erstattungsbetrag freigegeben werden.

Abbildung 3: DXS Online Übersicht

Abbildung 4: DXS Online Startseite > Erstattung § 5 EWSG

Abbildung 5: DXS Online 



Einzelabrechnung
Mietende sehen den Erstattungsbetrag direkt im oberen Teil der Einzelabrechnung. Dieser Betrag bezieht sich auf die gesamte  
Liegenschaft. Zusätzlich wird der nutzerindividuelle Anteil am Erstattungsbetrag ausgewiesen. Diesen Betrag hat der Bund über-
nommen und er ist bereits in der Heizkostenabrechnung berücksichtigt.

DARSTELLUNG AUF DER ABRECHNUNG 3

Abbildung 7: Darstellung Einzelabrechnung

Informationen auf der fertigen  
Abrechnung.

Anzeige des Erstattungsbetrages auf 
Liegenschaftsebene.

Gesamtabrechnung/Nutzerliste

Abbildung 8: Darstellung Gesamtabrechnung



Mit der Jahresabrechnung des Versorgers wird der genaue Erstattungsbetrag an die Vermietenden übermittelt. 

Sowohl die Darstellung als auch die namentlichen Bezeichnungen der tatsächlich umzulegenden Brennstoffkosten sowie des 
Erstattungsbetrages fallen je nach Versorger unterschiedlich aus. Hier einige Beispiele von möglichen Darstellungen.

BEISPIELABRECHNUNGEN VERSORGER4

Brennstoffkosten vor Abzug 
des Erstattungsbetrages

Brutto-Brennstoffkosten, die 
in der Heizkostenabrechnung 

umgelegt werden

Der Erstattungsbetrag 
(= Entlastungsbetrag) wird 

hier angezeigt

Beispiel 1
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Diese Übersicht ist ausschließlich zu Informationszwecken erstellt worden. Die Übersicht stellt keine Rechtsberatung oder recht-
liches Gutachten dar. Ferner enthält sie keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen 
Informationen. Jegliche Haftung ist daher ausgeschlossen.

Weitere Infos auf: www.techem.de/dezember-soforthilfe

Beispiel 2

Beispiel 3

Umzulegende Brutto-Brennstoffkosten  
für die Techem Abrechnung:

Addieren Sie „Ihre Erdgaskosten“ und ziehen Sie 
von dieser Summe die Soforthilfe Dezember ab: 

547,81 € + 597,11 € – 160,07 € = 984,85 €

Auf der Folgeseite findet sich der 
Erstattungsbetrag – als 

„Soforthilfe Dezember“ bezeichnet.

Hier stellt der Energieversorger die geleisteten  
Abschläge inklusive des Erstattungsbetrages dar.  

Der Erstattungsbetrag wird auf der Folgeseite  
aufgeführt.

Brennstoffkosten  
vor Abzug des  

Erstattungsbetrages

Weiterer Hinweis 
auf die 

„Soforthilfe Dezember“

Brutto-Brennstoffkosten, 
die in der Heizkosten-
abrechnung umgelegt 

werden

Brennstoffkosten vor 
Abzug des  

Erstattungsbetrages

Erstattungsbetrag hier als 
„Dezember-Soforthilfe nach EWSG“ 

bezeichnet.


